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Anerkennung von anderen Personen für 
markscheiderische Tätigkeiten im Bergbau 
beantragen

Wenn Sie kein Markscheider beziehungsweise keine Markscheiderin sind, können Sie 
unter bestimmten Voraussetzungen trotzdem das Risswerk eines Bergbaubetriebes 
führen. Sie benötigen dafür eine Anerkennung als "andere Person" von der zuständigen 
Behörde.

Basisinformationen

Markscheiderinnen und Markscheider sind unter anderem zuständig für das Erstellen, 
Führen und sachkundige Schließen eines Risswerkes.

Ein Risswerk kann aus mehreren Bestandteilen bestehen, die dem „Grubenbild“ und „den 
sonstigen Unterlagen“ zugeordnet werden. Das Grubenbild besitzt Urkundencharakter und 
darf nur von anerkannte Markscheiderinnen oder Markscheidern geführt werden. Liegt 
eine Ausnahme von der Erfordernis des Grubenbildes vor, ersetzen die Inhalte einer 
„sonstigen Unterlage“ die Darstellung des Bergbaubetriebes beziehungsweise des 
Abbaus.

Wenn Sie nicht Markscheiderin oder Markscheider sind, können Sie unter bestimmten 
Voraussetzungen eine amtliche Anerkennung als "andere Person" bekommen. Diese 
Anerkennung müssen Sie bei der zuständigen Behörde beantragen.

Mit der Anerkennung als "andere Person" dürfen Sie für bestimmte Bergbauvorhaben, die 
kein Grubenbild benötigen, "sonstige Unterlagen" für folgende Bereiche erstellen: 

Übertägige Gewinnungsbetriebe,
Aufsuchungs und Gewinnungsbetriebe mit Bohrungen von über Tage, durch die keine 
untertägigen Hohlräume außerhalb des Bohrlochs hergestellt werden und
Porenspeicher.

Diese "sonstigen Unterlagen" ersetzen die Inhalte eines Grubenbildes.
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Voraussetzungen

Voraussetzung für Ihren Antrag ist, dass Sie im Vorfeld bei der zuständigen 
Bergbehörde beantragt haben, dass für Ihr Vorhaben kein Grubenbild erforderlich ist.
Sie müssen nachweisen, dass Sie folgende Eigenschaften erfüllen: 

Es sind keine Tatsachen bekannt, die Sie für die fachliche Tätigkeit unzuverlässig 
erscheinen lassen.
Sie sind geistig und körperlich für die vorgesehene Tätigkeit geeignet.
Sie sind in einer markscheiderischen oder vermessungstechnischen 
Fachrichtung fachlich kompetent, das bedeutet Sie besitzen 

einen in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem Vertragsstaat 
des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Schweiz erworbenen 
berufsqualifizierenden Abschluss in den Fachrichtungen Markscheidewesen, 
Bergvermessungswesen oder allgemeines Vermessungswesen von einer 
Universität, Technischen Hochschule, Technischen Fachhochschule oder 
Technikerschule oder eine in oder außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland erworbene, als gleichwertig anerkannte Berufsausbildung und
eine mindestens dreijährige fachspezifische Berufstätigkeit in dem 
Bergbauzweig, in dem Sie eine Anerkennung beantragt haben.

Ablauf

Sie können die Anerkennung online über die Plattform „BergPass“ oder schriftlich bei Ihrer 
zuständigen Bergbehörde beantragen.

Anerkennung online beantragen: 

Rufen Sie die Online-Plattform „BergPass“ auf und melden Sie sich an. 
Für die Anmeldung benötigen Sie eine BundID und einen Personalausweis oder 
Aufenthaltstitel mit aktiver Online-Ausweisfunktion.

Rufen Sie den Antrag auf und füllen Sie ihn vollständig und wahrheitsgemäß aus.
Laden Sie die erforderlichen Unterlagen als Datei hoch und senden Sie den Antrag 
ab.

Anerkennung direkt bei der zuständigen Behörde beantragen: 

Setzen Sie sich mit Ihrer zuständigen Bergbehörde in Verbindung und stimmen Sie 
die erforderlichen Antragsunterlagen ab.
Reichen Sie den Antrag und alle erforderlichen Unterlagen ein.

Weitere Verfahrensschritte: 

Die zuständige Behörde prüft Ihren Antrag und die eingereichten Unterlagen. Sollten 
Unterlagen fehlen, wird sie sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Sie erhalten einen Bescheid, in dem Ihnen die Entscheidung über Ihren Antrag 
mitgeteilt wird. Zusätzlich wird der Bescheid elektronisch in das jeweilige Postfach 
(bundID oder ELSTER Unternehmenskonto) vorab zugestellt und in BergPass eine 
Info angezeigt.
Sie erhalten außerdem einen Kostenbescheid. Bezahlen Sie die Gebühren.
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Benötigte Unterlagen
Urkunde über den erfolgreichen Abschluss des Studiums einer technischen 
beziehungsweise naturwissenschaftlichen Fachrichtung an einer Universität, 
Hochschule oder Fachhochschule
Für den Nachweis der persönlichen Zuverlässigkeit:  

Bei Wohnsitz in Deutschland: Führungszeugnis (bei Antragstellung nicht älter als 
3 Monate)
Bei Wohnsitz im Ausland: Dokumente aus Ihrem Heimatland, die Ihre persönliche 
Zuverlässigkeit nachweisen 

Nachweis über die konkrete fachliche Qualifikation, insbesondere:  
Abschluss- und Arbeitszeugnisse
Zertifikate
Teilnahmebescheinigungen für relevante Fortbildungen und 
Arbeitsbescheinigungen
Ärztliche Bescheinigung

Zuständige Stellen

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

+49 511 643 0
Stilleweg 2, 30655 Hannover
Website
poststelle-hannover@lbeg.niedersachsen.de

Online Services

BergPass – die Antragsplattform der Bergbehörden 
Die Antragsplattform BergPass ermöglicht Ihnen, alle bundesbergrechtlichen 
Vorgänge online abzuwickeln.

Gebühren / Kosten

115,00 EUR bis 575,00 EUR

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Es gibt keine Fristen.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

1 Woche bis 4 Wochen

https://www.service.bremen.de/visitenkarte/landesamt-fuer-bergbau-energie-und-geologie-188908
https://www.lbeg.niedersachsen.de/startseite/
mailto:poststelle-hannover@lbeg.niedersachsen.de
https://bergpass.de/index.html
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Rechtsgrundlagen
§ 13 Markscheider-Bergverordnung (MarkschBergV)
Kostenverordnung der Wirtschaftsverwaltung (WKostV)

Aktualisiert am 19.05.2026

https://www.gesetze-im-internet.de/markschbergv/__13.html
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/kostenverordnung-der-wirtschaftsverwaltung-wkostv-vom-4-september-2002-307703?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
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